
VKM-Deutschland und das kirchliche Arbeitsrecht 
 

VKM D Präambel zum Selbstverständnis 

Die Mitarbeitenden im diakonischen und kirchlichen Dienst in Deutschland befinden sich in einer 
Dienstgemeinschaft mit einer Vielzahl von Rechtsträgern mit unterschiedlichstem Führungsverhalten 

und Selbstverständnis. Gleichzeitig sind diese Dienstgeber aber auch das Gegenüber in ihrer Funktion 
bei der Gestaltung des Arbeitsrechtes und der arbeitsrechtlichen Alltagsbedingungen. Die Interessen 
sind dabei oft gegenläufig. 

Die geschichtsbedingte Vielfalt der Rechtsträger im kirchlich-diakonischen Raum führt dazu, dass 
unterschiedlichste arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen bestehen. Die Arbeitgeberseite hat 
Zusammenschlüsse in Form der EKD und der Diakonie Deutschland, um sich abzustimmen und 
gemeinsam zu handeln. 

Für den Bereich der Mitarbeitenden will die VKM-D die Ebene sein, die ein legitimiertes und 
sprachkräftiges Gegenüber den Dienstgebern bildet. Durch sie werden die Kräfte der Mitarbeitenden 
deutschlandweit geeint, gestärkt und wirken so gegen eine Reduzierung auf regionale Ebenen. Die 

VKM-D wirkt so als einende Stärke der Mitarbeitendenverbände gegenüber den Dienstgebern. 

Die VKM-D ist: 

die deutschlandweit wirkende Vereinigung von Mitarbeiterverbänden für alle in Diakonie und Kirche 

Tätigen.  

Sie bietet den Verbänden 

- Vernetzung, Vertretung und Koordination aller arbeits- und sozialrechtlich relevanten 

Themen 

- die Plattform für den Austausch von Ideen 

- Koordination der Öffentlichkeitsarbeit 

- Vertretung in der Diakonischen Konferenz 

- Mitwirkung bei der Gestaltung der Kirchengesetzte 

- Stärkung durch gemeinschaftliches Wirken 

Mit der Zielsetzung: 

- Verbesserung in der Ausgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechtes, der 

Mitbestimmungsrechte und der Arbeitsbedingungen 

- Verbindliche Einführung einer Unternehmensmitbestimmung im kirchlichen Rechtskreis 

- Fortschreibung des MVG-EKD auf hohem Niveau 

Die VKM-D ist die Vertretung aller angeschlossenen Verbände und Gewerkschaften und deshalb 

Ansprechpartner und Vertretung gegenüber der EKD und die Diakonie Deutschland. 

Die VKM-D entsendet Mitglieder in die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland und 

wirkt so direkt an der Gestaltung des Arbeitsrechtes für die Mitarbeitenden mit. 

Nur Gemeinschaft macht stark / Kirche und Diakonie sind deutschlandweit tätig und organisiert. 

Auch Mitarbeitende müssen stark auf dieser Ebene organisiert sein. 

Hier ist die VKM-D tätig! 

 


